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Schweizerische Exportverhiltnisse und die schweize-
rische Konsularreform.

. Die misslichen Jahresergebnisse vieler unserer einheim-
ischen industriellen Unternehmungen, namentlich auch auf
dem Gebiet der Textilindustrie, lassen es angezeigt scheinen,
die Schaffung zweckdienlicherer Exportmoglichkeiten durch
Mithilfe der schweizerischen Konsulate im Ausland etwas
néher ins Auge zu fassen.
~ Wir ‘haben in letzter Zeit in unserm Blatt einige Be-
%chte mitgeteilt, wie sie z. B. von Osterreichisch-ungarischen
.honsuln tber Industrie- und Absatzverhiltnisse in den von
:inen bewohnten Lindern nach der Heimat geschickt wer-
D, um der Industrie und dem Handel des eigenen Landes
Nitzliche Anhaltspunkte zu geben. Insofern solche Berichte
nicht zu allgemein gehalten sind, sondern sachlich und
griindlich orientieren, diirften sie dem Ausbau des Exportes
Seill‘ forderlich sein. Solche Informationen aus dem Ausland
ﬁ_len uns oft. Bezeichnend ist, was z. B. vor Monaten ein
llta}‘belter der ,N.Z.Z*“ in einem Vergleich zwischen
Oe..glen und der Schweiz tiber den Export nach dem nahen
rlent schrieb,
ae ﬁvi?s Belgien kann..., das misste eigentlich die Schweiz
der 4 Onnen ! Entmutxgend ist’s daher fir den Schweizer,
Stell en nahe_n erent kgnnt, zu sehen, welche ungeheure
lung Belgien im dortigen Wirtschaftsleben zu erringen
vermochte und wie dagegen die Schweiz zuriicksteht. Ein
%I‘osszuglges Netz belgischer Interessen ist dort entstanden.
: };lgegeben, dass Belgien industrieller entwickelt, seine Wirt-
c aftswe_lt kapitalistischer und sein Markt auf den Effekten-
%llllde! direkt zugespitzt ist; — aber so stark brauchte die
Chweiz deshalb doch micht zuriickzubleiben. Beiden Lindern
Gommt zugute, dass sie manchmal im Wettbewerb mit den
' rossstaaten gerade deshalb vorgezogen werden, weil sie
ine Wirtschaftsinteressen vertreten konnen, hinter denen
el‘._AI'gwohn keinerlei politische Nebenzwecke wittern kann.
gﬁg}; stehen sich beide Linder, die Schweiz und Belgien,
- Nun _betrachten wir einmal die riesenhaften Anlagen,
g .be]glsqhes Kapital sich auf dem Balkan geschaffen hat.
wlm‘ge’ Wie griechische oder serbische Anleihen, mogen ja
' e({“g _geeignet sein, heute den Neid zu erwecken (aber ge-
1,2. ‘il In diesen Staatspapieren ist die Schweiz leider recht
inlc lich gesegnet!). Im ganzen handelt es sich doch um ein
zl _Gegensatz zu gewagten Kolonialunternehmungen leicht
U Ubersehendes Gebiet, auf dem infolge Kapitalarmut noch
Sehr grosse Gewinne zu wachsen pflegen, da acht bis zwolf
rozent bei sicheren Anlagen als sehr massvolle Verzinsung
gelten- und da dberall Naturschitze ihrer Hebung harren.
tl'Dle gesamten im Orient arbeitenden belgischen Kapi-
alen werden auf rund dreieinhalb Milliarden Franken ge-
schitzt. Ueber zwei Milliarden sind in o6ffentlichen Anleihen
angelegt, an deren 35 die Belgier Anteil genommen haben.
28 sind dies 14 ruminische, 11 tiirkische, 6 bulgarische,
Serbische und 2 griechische. Seit 1880 haben Belgier al-
< an stidtischen Konzessionen sich gesichert: 37 in der
l“"kel, 18 in Bulgarien, 14 in Ruminien, 8 in Griechen-
and ungi 7 in Serbien. Zusammen 84 Unternehmungen, wo-
von allein ein Viertel Strassenbahnen! Ausserdem steigt die
Aarenausfuhr stindig und mehrere belgische Banken unter-
Stitzen den Verkehr und finden reichen Lohn.

Diese Handelsbezichungen werden schr gefordert durch
stinde, die auch fur die Schweiz beherzigenswert wiren.
Inmal sind die Eingebornen, die in Belgien ihren Studien

?blagen, eine lebendige Propaganda und Ankniipfungspunkte
}lll.l‘ ebenso viele lukrative Beziehungen. In dieser einen
Dmswht kann die Schweiz einigermassen Schritt halten.
och scheint es fraglich, ob dies vollig der Fall sei;
so]lep doch heute allein in Sofia 650 Bulgaren leben, die
bEIgl.sche Hochschulen besucht haben. Im weitern aber hat
elgien dadurch, dass seinen Untertanen die Umgestaltung

der tirkischen Post anvertraut wurde, einen grossen Vor-
sprung erlangt. In doppelter Weise: denn so viele Ange-
stellte es zu stellen hat, so viel ausgezeichnete, auf tiirkische
Kosten ausgebildete Kenner des Landes gewinnt es, deren
jeder unwillkirlich manche neue Verbindungen kniipft
zwischen seiner Heimat und der Tiirkei. Auch im Zollwesen
wurden neuerdings vorwiegend Belgier angestellt.

Insgesamt leben 17,000 Belgier in den Balkanstaaten;
so viel uns bekannt, verfiigt die Schweiz auch nicht an-
nihernd iber eine solche Zahl ansissiger Landsleute. Dabei
sind die Belgier meist in hervorragendern Stellungen; d. h.
mehr in Handel und Industrie oder Staatsdienst als in hédus-
lichen Diensten, wie viele der Schweizer. Sechzehn bel-
gische Konsuln nehmen die Interessen ihrer Landsleute
wahr, abgesehen von den Gesandtschaften. Man erblickt also
ein dichtes und wohlorganisiertes Interessennetz, dem all-
jahrlich Belgien mehrere hundert Millionen als Gewinne aus
Anlagen und Ertrignisse der Arbeit seiner Angehorigen
entnimmt.

In neuester Zeit hat sich Schweizer Kapital an den
grossen deutschen Gruppen, die im Orient arbeiten, beteiligt.
Dies ist sehr zu begriissen, bleibt jedoch immer noch unge-
niigend. Wessen es bedarf, ist der unmittelbare Unter-
nehmungsgeist einzelner, der die tausend kleineren Gelegen-
heiten zu reichem Gewinne im gewohnlichen Alltagsleben
wahrnimmt, an welchen die Agglomerationen der Riesen-
kapitalien achtlos vorbeigehen miissen. Fir Schweizer Er-
werbsfleiss und Tichtigkeit wire ungeheuer viel in allen
Balkanstaaten zu holen, wo Ehrlichkeit und Kenntnisse hoch
bewertet werden und fir Tatkraft und Geschick sich auf
einem reichen Boden der Wettbewerb mit einer grosstenteils
ungebildeten und gleichgiiltigen Bevolkerung nicht schwer
gestaltet. Darum wire es erwiinscht, dass der nihere Orient
viel mehr Beachtung und Verstindnis unter den jungen
Schweizern gewinne.“

Wir sehen also hier die Schweiz stark hinter Belgien
zuriick stehen, woran unser den heutigen Zeitanspriichen
kaum geniigendes Konsularwesen Mitursache ist. Inwiefern
Schritte zur Verbesserung unseres Konsularwesens unter-
nommen werden und wie sich dieses entwickelt hat, dariiber
orientiert uns nun eine Schrift von Dr, Oskar Fischer,
die vor einiger Zeit im Verlag von A. Francke in Bern
erschienen ist: Die schweizerische Konsularreform
und die Frage der Forderung unserer wirt-
schaftlichen Ausseninteressen. Einleitend gibt der
Verfasser einen Ueberblick der Entwicklung des Konsular-
wesens von der Zeit der Helvetik bis zur Gegenwart. Einer
seinerzeitigen ausfithrlichen Besprechung in der ,N. Z. Z.“
entnehmen wir hier dasjenige, was zur Orientierung iber
die grundlegenden Bestimmungen unseres Konsularwesens
und die seitherige Entwicklung desselben wissenswert ist.
Ohne weiteres ergibt sich daraus, dass eine Reform im In-
teresse einer intensivern Forderung unserer Industrie- und
Handelsinteressen sehr zu begriissen wire.

Vor 1798 hatte der eidgendssische Bund bei auswirtigen
Regierungen weder Gesandtschaften noch Konsulate als
stindige Vertretungsorgane. Obwohl die endlosen Differenzen
in den auslindischen Handelsbeziehungen die Notwendigkeit
eines solchen Interessenschutzes dringend dartaten, glaubten
die Stinde doch unentwegt, durch Vermittlung der bei der
Eidgenossenschaft beglaubigten Botschafter und Gesandten
fremder Machte zum Ziel gelangen zu konnen. Erst die eine
und unteilbare helvetische Republik brachte, mit so vielen
andern schopferischen Ideen, auch hier Ansitze einer neuen
Entwicklung. Durch einfache Verfugung des Ministers des
Aeussern wurde 1798 ein erstes schweizerisches Konsular-
mandat fir Bordeaux geschaffen, dem bald andere folgten,
doch ohne dass fiir das neue helvetische Konsulatswesen
eine gesetzliche Grundlage bestanden hitte. Auch unter der
Herrschaft der Mediationsakte blieben sich seine &ussern
Verhiltnisse gleich, indem ein Beschluss der Tagsatzung zu-
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gunsten des Systems der nichthonorierten Wahlkon-
suln, die als Kaufleute ihre Funktion nebenamtlich aus-
tibten, entschied und damit die weitere Entwicklung des
Konsulatswesens bis zur Gegenwart prijudizierte. Im Gegen-
satz zu den riickschrittlichen Tendenzen auf andern Gebieten
brachte die Restaurationsepoche einen raschen Aus-
bau des Konsularnetzes, so dass bis zum Jahre 1848 bereits
31 konsularische Interessenvertretungen im Auslande be-
standen.

Eine der ersten gesetzgeberischen Arbeiten des neu ge-
schaffenen schweizerischen Bundesstaates betraf die recht-
liche Normicrung des konsularischen Vertretungswesens,
die im Mai 1851 in einem 42 Artikel umfassenden Regle-
mente niedergelegt wurde. Der Konsul wurde dadurch so-
wohl zum Anwalt der vaterlindischen Wirtschaftsinteressen,
als der Interessen der in seiner Umgebung niedergelassenen
Landsleute gestempelt. Das Konsularsystem als solches blieb
unverdndert, wie denn auch im Jahre 1875 die Revision
des Reglementes die Grundlagen der Konsularorganisation
in keiner Weise berithrte und sich im wesentlichen auf Ord-
nung der neuhinzugekommenen zivilstandsamtlichen Funk-
tionen der Konsularbeamten beschrinkte, wihrend ihre volks-
wirtschaftlichen Funktionen nur ganz ungeniigend beriick-
sichtigt wurden. Die Kritik setzte aber erst ein, als die von
Bismarck inaugurierte Aera des Schutzzolls anbrach und die
allseitige Bedrohung der Exportinteressen in der Schweiz
eine begreifliche Beunruhigung ausloste. Seit dem Jahre
1880 wurden in Konferenzen und in den cidgendssischen
Riiten verschiedene Reformvorschlige diskutiert, bis die Frage
durch einen Bundesbeschluss vom Jahre 1884, der fiir nutz-
dienliche, exportfordernde Veranstaltungen die Moglichkeit
einer finanziellen Unterstitzung des Bundes vorsah, fiir
einige Zeit zur Ruhe kam. Zwei Jahre spiter dusserte sich
der schweizerische Handels- und Industrievercin gegeniiber
der in der Bundesversammlung durch die Motion Comtesse
angeregten Schaffung von Berufskonsulaten in ablehnendem
Sinne. Trotzdem beschloss der Bundesrat versuchsweise die
Errichtung von drei Berufskonsulaten in Buenos-Aires,
Washington und London.

_Ein Gesetzentwurf iiber die Vertretung der Schweiz im
Auslande, der im Februar 1895 in der Volksabstimmung
zu Fall kam, enthielt keine fir das Konsularwesen speziell
in Betracht kommenden Bestimmungen, so dass das Regle-
ment von 1875 auch heute noch seine einzige gesetzliche
Grundlage bildet.

Nach diesem Reglemente ist der Bundesrat das oberste
Verwaltungs- und Aufsichtsorgan der gesamten konsularischen
Vertretung. Von ihm gehen sowohl die Krnennungeu, wie
allfallige Spezialinstruktionen aus, wihrend dic diplomatischen
Agenten nur als stellvertretende Aufsichtsorgane iiber die
im Empfangsstaat akkredidierten Konsulate in Betracht
kommen. Das schweizerische Konsularkorps zerfillt in
Gencralkonsuln, welche das Haupt des Konsularperso-
nals in Léindern ohne diplomatische Vertretung sind, in
Konsuln schlechthin, die als ordentliche nichtdiplomatische
Vertreter der Schweiz funktionieren und in die ihnen als
Gehilfen und Stellvertreter beigegebenen Vizekonsuln.
Generalagenten oder Handelsagenten siud fiir solche
Linder vorgesehen, in denen, wie in der Tirkei, die Auf-
stellung von Konsulaten nur im Falle gleichzeitiger diplo-
matischer Vertretung zugelassen wird. Mit Ausnahme der
drei Berufskonsuln erhalteén nur gewisse, in besonders pflichten-
reicher Stellung stehende Konsularbeamte jihrliche feste
Pauschalentschidigungen, wihrend den ibrigen — abgesehen
von einer Vergitung ihrer Auslagen — nur dic unbetricht-
lichen Konsulargebithren zugute kommen, Der Konsul ist
Mittelsperson zwischen dem Bunderat und den in seinem
Rayon niedergelassenen Schweizerbiirgern und erledigt als
solche die sie betreffenden zivilstandsamtlichen und notari-
ellen Funktionen. Die wichtige Seite seiner Tatigkeit aber
betrifft die Wahrung der wirtschaftlichen Ausseninteressen

unseres Landes in seinem Konsularbezirk. Durch einen ein-
gehenden, alljahrlichen Bericht tiber dessen wirtschaftliche
Lage und die Konjunkturen soll er die Kaufleute in der
Heimat iiber die auswirtigen Exportverhaltnisse auf dem
Laufenden halten.

Nun liegt es auf der Hand, dass die schwierigen und
zeitraubenden Funktionen eines wirtschaftlichen Interessen-
vertreters im Grunde weit mehr Mithe und Arbeit bean-
spruchen, als ein nicht honorierter kaufménnischer Wahl-
konsul im allgemeinen ohne Schiadigung der eigenen Ge-
schiftsinteressen eriibrigen kann. Auch fehlt diesen tiichtigen
Kaufleuten oft die zur Abfassung brauchbarer Berichte notige
Fachbildung. Dazu kommt noch, dass in manchen Fillen
das personliche Interesse mit den konsularischen Pflichten
in Konflikt tritt und die gewissenhafte Auskunfterteilung an
Konkurrenten unterbindet.

(Schluss folgt.)

AV ANV AV
Aus der amerikanischen Textilmaschinen-Branche.

Der New-Yorker Importeur von Textilmaschinen, Herr
A. W. Biihilmann, der alljibrlich im Sommer den europiischen
Kontinent geschiiftlich bereist (dabei als Mitglied unseres Vereins
auch regelmissige unser Redaktionsbureau mit seinem Besuche
beehrt), hat sich iiber die auf der Reise gemachten Erfahrungen,
einem Vertreter der ,New-Yorker Handels-Zeitung‘* gegeniiber,
wie folgt gedussert:

»,Auf meiner diesmaligen Reise habe ich, dem Strome der
amerikanischen Reisenden folgend, der Briisseler Weltausstellung
einen Besuch abgestattet. So sehenswert dieselbe auch in anderer
Beziekung war, so vermochte sie mir in meinem Fache doch
wenig neues oder etwas von besonderem Interesse zu bieten. Diese
Ausstellungen hiufen sich zu sehr, und die Zeit, welche von
dem Schlusse der einen bis zur Eroffnung der nichsten ver-
streicht, ist gewdhnlich zu kurz, als dass sich auf maschinellem
Gebiete etwas wirklich Neues und Bahnbrechendes erwarten
liesse, Mein Weg hat mich sodann durch die niederrheinischen
und sdchsischen Textilbezirke gefiibrt, und babe ich in Aachen,
wie auch in dem nahen Verviers die Damentuch-, in Krefeld
die Seiden- und Sammetfabriken, insbesondere die letzteren, gut
beschiiftigt gefunden. Ist doch Sammet zurzeit jedenfalls einer
der besten Artikel des Textil-Geschiftszweiges. In den sich-
sischen Industrie-Bezirken fand ich die Wirkwaren- und Spitzen-
fabriken in normaler Titigkeit, und was mich besonders interes-
sierte, war, dass die Textilmaschinen-Fabriken fiir Monate aus-
verkauft waren. Auch fiir Amerika waren sie gut beschiftigt
und beziehen sich die hiesigen Auftridge insbesondere auf
Maschinen fiir Appretur, darunter besondere Maschinen, welche
in Deutschland besser und sorgfiltiger gebaut werden, als sie
hier zu erhalten sind,

Auch der amerikanische Maschinenbau vermag zweifellos hohe
Errungenschaften aufzuweisen, Aber ich habe mich von neuem
davon iiberzeugen konnen, dass in gewissen Zweigen die deut-
schen Maschinen doch weit iiberlegen ‘sind, d. b, wenn es darauf
ankommt, die Qualitit zu verbessern. Hingegen sind hinsicht-
lich Lieferung von Mengen die deutschen gegen die ameri-
kanischen Maschinen im Nachteil. Daher finden sich aumch in
solchen hiesigen Textilfabriken, bei deren Erzeugnis auf Qualitt
Hauptwert gelegt wird, zumeist eingefiihrte Maschinen. Ein gutes
Beispiel liefern in dieser Beziehung unsere hiesigen grossen
Damentuch (broad cloth)-Fabriken, deren Erzeugnis als von
gleich guter Qualitit, wie das beste eingefiihrte anerkannt wird
und - welche zumeist eingefiilhrte Maschinen fiihren. Fiir die
hohe Leistungsfihigkeit der deutschen Textilmaschinen zeugt
iibrigens die bemerkenswerte Tatsache, von welcher ich Ein-
sicht zu nehmen Gelegenheit hatte, dass nimlich deutsche Stoffe
in nicht geringen Mengen nach England gehen, dort mit eng-
lischen Etiketten versehen werden, um nach Deutschland aus-
gefiibrt und dort als erstklassige englische Ware verkauft zu werden.



	Schweizerische Exportverhältinsse und die schweizerische Konsularreform

